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Anhang II - 1 

Anhang II  Maßnahmen nicht-kommunaler Akteure zum Hochwasserrisikoma-

nagement im Projektgebiet Oberer Neckar (Tübingen) 

Die Maßnahmen der nicht-kommunalen Akteure im Projektgebiet Oberer Neckar (Tübingen) sind in 

der folgenden Tabelle zusammengestellt. Die Angaben zur Umsetzung, zur Priorität und zum vor-

gesehenen Umsetzungszeitraum beziehen sich auf das Projektgebiet. Die Informationen zu den 

Oberzielen und Schutzgütern wurden landesweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung für das 

Projektgebiet ist nicht erforderlich. 

Die Umsetzung der Maßnahmen der nicht-kommunalen Akteure wird teilweise durch die im An-

hang I dargestellten Maßnahmen der Landesebene (z.B. Leitfäden) unterstützt. Darüber hinaus 

stehen sie in enger Verbindung mit den Maßnahmen der Kommunen im Projektgebiet, die im An-

hang III dargestellt sind. 

Weitere Informationen über die Maßnahmen der einzelnen Akteure, der damit verfolgten Ziele so-

wie rechtlicher Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des Maßnahmenberichts. 

Die Maßnahmen nicht-kommunaler Akteure sind wie im Kapitel 5 des Maßnahmenberichts nach 

Akteuren gegliedert. 
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a) Maßnahmen der höheren Wasserbehörden und des Landesbetriebs Gewässer (siehe Kapitel 5.5 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
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R05 Kontrolle des 

Abflussquer-

schnittes und 

Beseitigung 

von Störungen 

Regelmäßige Kontrolle der Sicherung des 

Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-

rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewäs-

serschauen) und  Beseitigung von Störun-

gen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher Handlungs-

bedarf 

Regierungspräsidium 

Stuttgart, Höhere Was-

serbehörde, Landesbe-

trieb Gewässer 

Vermeidung neuer 

Risiken 

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U, 

K, W 

R05 Kontrolle des 

Abflussquer-

schnittes und 

Beseitigung 

von Störungen 

Regelmäßige Kontrolle der Sicherung des 

Abflussquerschnittes auf Basis der wasser-

rechtlichen Regelungen (z.B. durch Gewäs-

serschauen) und  Beseitigung von Störun-

gen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher Handlungs-

bedarf  

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Was-

serbehörde, Landesbe-

trieb Gewässer 

Vermeidung neuer 

Risiken 

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U, 

K, W 

R06 Unterhaltung 

technischer 

Hochwasser-

schutzeinrich-

tungen 

Unterhaltung bestehender Deiche, Hoch-

wasserrückhaltebecken und Talsperren 

einschließlich der Anpassung an neue An-

forderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) 

unter Nutzung des LUBW Leitfadens 

Unterhaltung fortlaufend - kein zusätzlicher 

Handlungsbedarf. 

Anpassung der Hochwasserdeiche entlang 

von Neckar und Erms an die aktuellen 

Anforderungen (u.a. DIN 19700, DIN 

19712) unter Einbeziehung der Gemeinde 

Neckartenzlingen. 

Regierungspräsidium 

Stuttgart, Höhere Was-

serbehörde, Landesbe-

trieb Gewässer 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

1 fortlaufend ab 

2018 

M, U, 

K, W 

R06 Unterhaltung 

technischer 

Hochwasser-

schutzeinrich-

tungen 

Unterhaltung bestehender Deiche, Hoch-

wasserrückhaltebecken und Talsperren 

einschließlich der Anpassung an neue An-

forderungen (z.B. DIN 19700, Klimawandel) 

unter Nutzung des LUBW Leitfadens 

Unterhaltung fortlaufend - kein zusätzlicher 

Handlungsbedarf  

Anpassung der Hochwasserdeiche entlang 

des Neckars an die aktuellen Anforderun-

gen (u.a. DIN 19700, DIN 19712) unter 

Einbeziehung der Kommunen Tübingen, 

Rottenburg, Starzach. 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Was-

serbehörde, Landesbe-

trieb Gewässer 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

1 fortlaufend ab 

2018 

M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 
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R08 Erstellung von 

Konzepten für 

den techni-

schen Hoch-

wasserschutz 

Erstellen von Konzepten / Machbarkeitsstu-

dien für notwendigen technisch-

infrastrukturellen Hochwasserschutz ein-

schließlich mobiler Schutzeinrichtungen und 

Objektschutz nach Ergreifen bzw. in Kombi-

nation mit nicht-baulichen Maßnahmen der 

Hochwasservorsorge (z.B. Alarm- und Ein-

satzpläne) an Gewässern 2. Ordnung 

Fortentwicklung der bestehenden Mach-

barkeitsstudie zur Ertüchtigung und Neuer-

richtung von Hochwasserschutzdämmen 

am Neckar in Neckartenzlingen. 

 

Erforderlichenfalls Anpassung an die 

Darstellungen der HWGK. 

Regierungspräsidium 

Stuttgart, Höhere Was-

serbehörde, Landesbe-

trieb Gewässer 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2015 M, U, 

K, W 

R13 Fortschrei-

bung HWGK 

Fortschreibung der HWGK als Grundlage für 

die rechtliche Sicherung von Flächen als 

Überschwemmungsgebiet 

Für alle HWGK-Gewässer wird bis 2019 

untersucht, ob eine Aktualisierung erfor-

derlich ist und diese gegebenenfalls 

durchgeführt. 

Regierungspräsidium 

Stuttgart, Höhere Was-

serbehörde, Landesbe-

trieb Gewässer 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

1 fortlaufend ab 

2019 

M, U, 

K, W 

R13 Fortschrei-

bung HWGK 

Fortschreibung der HWGK als Grundlage für 

die rechtliche Sicherung von Flächen als 

Überschwemmungsgebiet 

Für alle HWGK-Gewässer wird bis 2019 

untersucht, ob eine Aktualisierung erfor-

derlich ist und diese gegebenenfalls 

durchgeführt. 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Was-

serbehörde, Landesbe-

trieb Gewässer 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

1 fortlaufend ab 

2019 

M, U, 

K, W 

R14 Erhöhung des 

Wasserrück-

haltes im 

Rahmen des 

WRRL Maß-

nahmen-

programms / 

der Bewirt-

schaft-

ungsplanung 

Überprüfung/Veränder-ung der Planungen 

und Umsetzung von Maßnahmen zur Ver-

besserung des natürlichen Wasserrückhalts 

im Rahmen der WRRL (z.B. Strukturmaß-

nahmen, Sohlaufhöhung) 

 Planung: höhere Was-

serbehörde 

Regierungspräsidium 

Stuttgart 

(Umsetzung: Bund, 

Land, Kommunen, 

Private) 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

2 2015 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri
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tä
t 
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R14 Erhöhung des 

Wasserrück-

haltes im 

Rahmen des 

WRRL Maß-

nahmen-

programms / 

der Bewirt-

schaft-

ungsplanung 

Überprüfung/Veränder-ung der Planungen 

und Umsetzung von Maßnahmen zur Ver-

besserung des natürlichen Wasserrückhalts 

im Rahmen der WRRL (z.B. Strukturmaß-

nahmen, Sohlaufhöhung) 

 Planung: höhere Was-

serbehörde 

Regierungspräsidium 

Tübingen 

(Umsetzung: Bund, 

Land, Kommunen, 

Private) 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

2 2015 M, U, 

K, W 
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b) Maßnahmen der höheren Naturschutzbehörden (siehe Kapitel 5.6 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h
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tz

g
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R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe 

http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/44493/ 

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Albvorland bei Nürtingen" (FFH-Gebiet).  

Regierungspräsidium 

Stuttgart, Höhere Natur-

schutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Schönbuch" (FFH-Gebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml 

 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
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Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Mittlere Schwäbische Alb" (EU-

Vogelschutzgebiet).  

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Truppenübungsplatz Münsingen" (FFH-

Gebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Magerwiesen um Bisingen" (FFH-Gebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 
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Natura 2000-

Management-

pläne 

werden tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Schönbuch" (EU-Vogelschutzgebiet). 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Albvorland bei Mössingen" (FFH-Gebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Kleiner Heuberg und Albvorland bei 

Balingen" (FFH-Gebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des Bei der Erarbeitung und Umsetzung der Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer Regierungspräsidium Verringerung 3 bis 2019 M, U, 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 
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P
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natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehehttp://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Südwestalb und Oberes Donautal" (EU-

Vogelschutzgebiet).  

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

bestehender 

Risiken 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml 

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Uracher Talspinne" (FFH-Gebiet).  

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml 

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 
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"Gebiete zwischen Rosenfeld und Haiger-

loch" (FFH-Gebiet).  

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Wiesenlandschaft bei Balingen" (EU-

Vogelschutzgebiet).  

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml 

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Östlicher Großer Heuberg" (FFH-Gebiet).   

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

Management-

pläne 

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml 

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Neckar und Seitentäler bei Rottenburg" 

(FFH-Gebiet).  

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Albtrauf Pfullingen" (FFH-Gebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Kochhartgraben und Ammertalhänge" 

(EU-Vogelschutzgebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des Bei der Erarbeitung und Umsetzung der Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer Regierungspräsidium Verringerung 3 bis 2019 M, U, 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben 

und Neckar" (FFH-Gebiet). 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

bestehender 

Risiken 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Rammert" (FFH-Gebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

"Mittlerer Rammert" (EU-

Vogelschutzgebiet).  

R15 Integration des 

natürlichen 

Wasserrück-

halts in die 

Natura 2000-

Management-

pläne 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung der 

Natura 2000 - Managementpläne sollte das 

Ziel „Verbesserung des natürlichen Wasser-

rückhalts“ soweit möglich berücksichtigt 

werden 

Maßnahmen sind im Projektgebiet Oberer 

Neckar (Tübingen) prinzipiell in allen 

Natura 2000-Gebieten möglich. Maßnah-

menbeschreibungen siehe http://www.rp-

tuebin-

gen.de/servlet/PB/menu/1193397/index.ht

ml  

 

Dies gilt auch für das Natura 2000-Gebiet 

"Albtrauf zwischen Mössingen und Gön-

ningen" (FFH-Gebiet). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Höhere Na-

turschutzbehörde 

Verringerung 

bestehender 

Risiken 

3 bis 2019 M, U, 

K, W 
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Anhang II - 13 

c) Maßnahmen der Gewerbeaufsicht bei den Regierungspräsidien (siehe Kapitel 5.7 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R16 Information 

von IVU-

Betrieben und 

Verifizierung 

der betriebli-

chen Aktivitä-

ten zur Hoch-

wassergefah-

renabwehr 

Information von IVU-Betrieben über Hoch-

wassergefahren und ggf. Verifizierung der 

betrieblichen Aktivitäten zur Abwehr dieser 

Gefahren (z.B. Objektschutz/ Verhaltensvor-

sorge und Nachsorge) 

Verifizierung des Sicherheits-konzepts der 

Firma SIKA Deutschland GmbH (Stuttgar-

ter Straße 117, Bad Urach). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Gewerbeauf-

sicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 

R16 Information 

von IVU-

Betrieben und 

Verifizierung 

der betriebli-

chen Aktivitä-

ten zur Hoch-

wassergefah-

renabwehr 

Information von IVU-Betrieben über Hoch-

wassergefahren und ggf. Verifizierung der 

betrieblichen Aktivitäten zur Abwehr dieser 

Gefahren (z.B. Objektschutz/ Verhaltensvor-

sorge und Nachsorge) 

Verifizierung des Sicherheitskonzepts der 

ENZIAN-Seifenfabrik (Ulmer Straße 2, 

Metzingen). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Gewerbeauf-

sicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 bis 2015 M, U, 

K, W 

R16 Information 

von IVU-

Betrieben und 

Verifizierung 

der betriebli-

chen Aktivitä-

ten zur Hoch-

wassergefah-

Information von IVU-Betrieben über Hoch-

wassergefahren und ggf. Verifizierung der 

betrieblichen Aktivitäten zur Abwehr dieser 

Gefahren (z.B. Objektschutz/ Verhaltensvor-

sorge und Nachsorge) 

Information des Betriebs Rökona Textil-

werk GmbH (Schaffhausenstr. 101, Tübin-

gen) über die Hochwassergefahren.  

Verifizierung des Sicherheitskonzeptes der 

Rökona Textilwerk GmbH (Schaffhausen-

str. 101, Tübingen). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Gewerbeauf-

sicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

renabwehr nach HW 

R16 Information 

von IVU-

Betrieben und 

Verifizierung 

der betriebli-

chen Aktivitä-

ten zur Hoch-

wassergefah-

renabwehr 

Information von IVU-Betrieben über Hoch-

wassergefahren und ggf. Verifizierung der 

betrieblichen Aktivitäten zur Abwehr dieser 

Gefahren (z.B. Objektschutz/ Verhaltensvor-

sorge und Nachsorge) 

Verifizierung des Sicherheitskonzepts der 

Firma Seeger GmbH & Co. (Werastrasse 

27, Balingen). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Gewerbeauf-

sicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 

R17 Überwachung 

VAwS/VAUwS 

bei IVU- Be-

trieben 

Initiierung der Kontrolle bestehender VAwS-

Anlagen in IVU-Betrieben hinsichtlich der 

Hochwassergefährdung auf Grundlage der 

Hochwassergefahrenkarten (Kontrolle erfolgt 

durch Sachverständige, vgl. Maßnahme L11 

Information Sachverständigen-

organisationen) Prüfung der Erkenntnisse 

aus den Sachverständigenbeurteilungen ggf. 

mit anschließender Beratung der Betriebe 

sowie bedarfsweise Anordnung von Aufla-

gen; Berücksichtigung der Hochwasserge-

fahren bei der Neugenehmigung von VAwS-

Anlagen 

Initiierung zusätzlicher Kontrollen und 

betrieblicher Beratung für die VAwS-

Anlagen des IVU-Betriebs Seeger GmbH 

& Co. (Werastrasse 27, Balingen). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Gewerbeauf-

sicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 bis 2015 M, U, 

K, W 

R17 Überwachung 

VAwS/VAUwS 

bei IVU- Be-

trieben 

Initiierung der Kontrolle bestehender VAwS-

Anlagen in IVU-Betrieben hinsichtlich der 

Hochwassergefährdung auf Grundlage der 

Hochwassergefahrenkarten (Kontrolle erfolgt 

durch Sachverständige, vgl. Maßnahme L11 

Initiierung zusätzlicher Kontrollen und 

betrieblicher Beratung für die VAwS-

Anlagen des IVU-Betriebs ENZIAN-

Seifenfabrik (Ulmer Straße 2, Metzingen). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Gewerbeauf-

sicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

1 bis 2015 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

Information Sachverständigen-

organisationen) Prüfung der Erkenntnisse 

aus den Sachverständigenbeurteilungen ggf. 

mit anschließender Beratung der Betriebe 

sowie bedarfsweise Anordnung von Aufla-

gen; Berücksichtigung der Hochwasserge-

fahren bei der Neugenehmigung von VAwS-

Anlagen 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

R17 Überwachung 

VAwS/VAUwS 

bei IVU- Be-

trieben 

Initiierung der Kontrolle bestehender VAwS-

Anlagen in IVU-Betrieben hinsichtlich der 

Hochwassergefährdung auf Grundlage der 

Hochwassergefahrenkarten (Kontrolle erfolgt 

durch Sachverständige, vgl. Maßnahme L11 

Information Sachverständigen-

organisationen) Prüfung der Erkenntnisse 

aus den Sachverständigenbeurteilungen ggf. 

mit anschließender Beratung der Betriebe 

sowie bedarfsweise Anordnung von Aufla-

gen; Berücksichtigung der Hochwasserge-

fahren bei der Neugenehmigung von VAwS-

Anlagen 

Prüfung der Notwendigkeit zusätzlicher 

Kontrollen und Beratungsmaßnahmen 

nach Vorlage des betrieblichen Konzepts 

zum Umgang mit den Hochwasserrisiken 

der Rökona Textilwerk GmbH (Schaffhau-

senstr. 101, Tübingen). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Gewerbeauf-

sicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 

R17 Überwachung 

VAwS/VAUwS 

bei IVU- Be-

trieben 

Initiierung der Kontrolle bestehender VAwS-

Anlagen in IVU-Betrieben hinsichtlich der 

Hochwassergefährdung auf Grundlage der 

Hochwassergefahrenkarten (Kontrolle erfolgt 

durch Sachverständige, vgl. Maßnahme L11 

Information Sachverständigen-

organisationen) Prüfung der Erkenntnisse 

aus den Sachverständigenbeurteilungen ggf. 

Initiierung zusätzlicher Kontrollen und 

betrieblicher Beratung für die VAwS-

Anlagen des IVU-Betriebs SIKA Deutsch-

land GmbH(Stuttgarter Straße 117, Bad 

Urach). 

Regierungspräsidium 

Tübingen, Gewerbeauf-

sicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

1 bis 2013 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

mit anschließender Beratung der Betriebe 

sowie bedarfsweise Anordnung von Aufla-

gen; Berücksichtigung der Hochwasserge-

fahren bei der Neugenehmigung von VAwS-

Anlagen 

nach HW 
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d) Maßnahme der höheren und unteren Forstbehörden (siehe Kapitel 5.8 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R18 Information 

und Beratung 

der Waldbesit-

zer 

Beratung der Waldbesitzer zur hochwasser-

angepassten Bewirtschaftung insbesondere 

zur Verbesserung des Wasserrückhalts in 

der Fläche 

Aufbau einer systematischen Information 

der Waldbesitzer über hochwasserange-

passte Waldbewirtschaftung und Möglich-

keiten des natürlichen Wasserrückhalts an 

den Gewässern und in der Fläche.  

Berücksichtigung auch der nicht überflute-

ten Bereiche und in Zukunft des Leitfadens 

nach Maßnahme L8. 

Landratsamt Böblingen, 

Untere Forstbehörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

2 fortlaufend ab 

2016 

M, U, 

K, W 

R18 Information 

und Beratung 

der Waldbesit-

zer 

Beratung der Waldbesitzer zur hochwasser-

angepassten Bewirtschaftung insbesondere 

zur Verbesserung des Wasserrückhalts in 

der Fläche 

Erweiterung der anlassbezogenen bzw. 

bedarfsorientierten Beratung zu einer 

systematischen Information der Waldbe-

sitzer. 

Berücksichtigung auch der nicht überflute-

ten Bereiche und in Zukunft des Leitfadens 

nach Maßnahme L8. 

Landratsamt Esslingen, 

Untere Forstbehörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

2 fortlaufend ab 

2016 

M, U, 

K, W 

R18 Information 

und Beratung 

der Waldbesit-

zer 

Beratung der Waldbesitzer zur hochwasser-

angepassten Bewirtschaftung insbesondere 

zur Verbesserung des Wasserrückhalts in 

der Fläche 

Erweiterung der in erster Linie ökologisch 

orientierten Beratung in Richtung einer 

systematischen Beratung der Waldbesitzer 

zur hochwasserangepassten Waldbewirt-

schaftung. 

Berücksichtigung auch der nicht überflute-

ten Bereiche und in Zukunft des Leitfadens 

nach Maßnahme L8. 

Landratsamt Freuden-

stadt, Untere Forstbe-

hörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

2 fortlaufend ab 

2016 

M, U, 

K, W 

R18 Information Beratung der Waldbesitzer zur hochwasser- Erweiterung der anlassbezogenen bzw. Landratsamt Reutlingen, Vermeidung neuer 2 fortlaufend ab M, U, 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

und Beratung 

der Waldbesit-

zer 

angepassten Bewirtschaftung insbesondere 

zur Verbesserung des Wasserrückhalts in 

der Fläche 

bedarfsorientierten Beratung zu einer 

systematischen Information der Waldbe-

sitzer. 

Berücksichtigung auch der nicht überflute-

ten Bereiche und in Zukunft des Leitfadens 

nach Maßnahme L8. 

Untere Forstbehörde Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

2016 K, W 

R18 Information 

und Beratung 

der Waldbesit-

zer 

Beratung der Waldbesitzer zur hochwasser-

angepassten Bewirtschaftung insbesondere 

zur Verbesserung des Wasserrückhalts in 

der Fläche 

Erweiterung der bislang vor allem im 

Staatswald und bei großen Privatwaldbe-

sitzern erfolgten Beratung zu einer syste-

matischen Information und Beratung der 

Waldbesitzer. 

Berücksichtigung auch der nicht überflute-

ten Bereiche und in Zukunft des Leitfadens 

nach Maßnahme L8. 

Landratsamt Tübingen, 

Untere Forstbehörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

2 fortlaufend ab 

2016 

M, U, 

K, W 

R18 Information 

und Beratung 

der Waldbesit-

zer 

Beratung der Waldbesitzer zur hochwasser-

angepassten Bewirtschaftung insbesondere 

zur Verbesserung des Wasserrückhalts in 

der Fläche 

Aufbau einer systematischen Information 

der Waldbesitzer über hochwasserange-

passte Waldbewirtschaftung und Möglich-

keiten des natürlichen Wasserrückhalts an 

den Gewässern und in der Fläche. 

Berücksichtigung auch der nicht überflute-

ten Bereiche und in Zukunft des Leitfadens 

nach Maßnahme L8. 

Landratsamt Zollernalb-

kreis, Untere Forstbe-

hörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

2 fortlaufend ab 

2016 

M, U, 

K, W 
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Anhang II - 19 

e) Maßnahme der höheren und unteren Landwirtschaftsbehörden (siehe Kapitel 5.9 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R19 Information 

und Beratung 

Landwirte 

Beratung und Information der Landwirte zum 

Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion (Nachsor-

ge) und zur hochwasserangepassten Be-

wirtschaftung (Verbesserung des Wasser-

rückhalts in der Fläche, Verminderung von 

Ertragsausfällen) im Rahmen der Fachbera-

tung 

Erweiterung des bestehenden systemati-

schen Beratungsangebots zu Erosions-

schutz und Wasserrückhalt in der Fläche 

um den Aspekt Nachsorge. 

Zukünftig Berücksichtigung des Leitfadens 

(Maßnahme L9). 

Landratsamt Böblingen, 

Untere Landwirtschafts-

behörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

2 fortlaufend ab 

2014 

M, U, 

K, W 

R19 Information 

und Beratung 

Landwirte 

Beratung und Information der Landwirte zum 

Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion (Nachsor-

ge) und zur hochwasserangepassten Be-

wirtschaftung (Verbesserung des Wasser-

rückhalts in der Fläche, Verminderung von 

Ertragsausfällen) im Rahmen der Fachbera-

tung 

Fortlaufend – Kein zusätzlicher Hand-

lungsbedarf 

Fortführung der systematischen Beratung 

der Landwirte über Erosionsschutz, Was-

serrückhalt in der Fläche und notwendige 

Nachsorgemaßnahmen. 

Zukünftig Berücksichtigung des Leitfadens 

(Maßnahme L9). 

Landratsamt Esslingen, 

Untere Landwirtschafts-

behörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

2 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U, 

K, W 

R19 Information 

und Beratung 

Landwirte 

Beratung und Information der Landwirte zum 

Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion (Nachsor-

ge) und zur hochwasserangepassten Be-

wirtschaftung (Verbesserung des Wasser-

rückhalts in der Fläche, Verminderung von 

Ertragsausfällen) im Rahmen der Fachbera-

tung 

Erweiterung des bestehenden systemati-

schen Beratungsangebots zu Erosions-

schutz und Wasserrückhalt in der Fläche 

um den Aspekt Nachsorge. 

Zukünftig Berücksichtigung des Leitfadens 

(Maßnahme L9). 

Landratsamt Freuden-

stadt, Untere Landwirt-

schaftsbehörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

2 fortlaufend ab 

2014 

M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R19 Information 

und Beratung 

Landwirte 

Beratung und Information der Landwirte zum 

Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion (Nachsor-

ge) und zur hochwasserangepassten Be-

wirtschaftung (Verbesserung des Wasser-

rückhalts in der Fläche, Verminderung von 

Ertragsausfällen) im Rahmen der Fachbera-

tung 

Erweiterung des bestehenden systemati-

schen Beratungsangebots zu Erosions-

schutz und Wasserrückhalt in der Fläche 

um den Aspekt Nachsorge.  

Zukünftig Berücksichtigung des Leitfadens 

(Maßnahme L9). 

Landratsamt Reutlingen, 

Untere Landwirtschafts-

behörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

2 fortlaufend ab 

2014 

M, U, 

K, W 

R19 Information 

und Beratung 

Landwirte 

Beratung und Information der Landwirte zum 

Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion (Nachsor-

ge) und zur hochwasserangepassten Be-

wirtschaftung (Verbesserung des Wasser-

rückhalts in der Fläche, Verminderung von 

Ertragsausfällen) im Rahmen der Fachbera-

tung 

Erweiterung des bestehenden systemati-

schen Beratungsangebots zu Erosions-

schutz und Wasserrückhalt in der Fläche 

um den Aspekt Nachsorge nach Fertigstel-

lung der HWGK. 

Zukünftig Berücksichtigung des Leitfadens 

(Maßnahme L9). 

Landratsamt Tübingen, 

Untere Landwirtschafts-

behörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

2 fortlaufend ab 

2014 

M, U, 

K, W 

R19 Information 

und Beratung 

Landwirte 

Beratung und Information der Landwirte zum 

Umgang mit von Hochwasser betroffenen 

Flächen zur Nahrungsproduktion (Nachsor-

ge) und zur hochwasserangepassten Be-

wirtschaftung (Verbesserung des Wasser-

rückhalts in der Fläche, Verminderung von 

Ertragsausfällen) im Rahmen der Fachbera-

tung 

Aufbau eines systematischen Beratungs-

angebots für Landwirte zu Fragen von 

Erosionsschutz und Wasserrückhalt in der 

Fläche sowie notwendigen Maßnahmen 

der Nachsorge. 

Zukünftig Berücksichtigung des Leitfadens 

(Maßnahme L9). 

Landratsamt Zollernalb-

kreis, Untere Landwirt-

schaftsbehörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

2 fortlaufend ab 

2014 

M, U, 

K, W 

 

  



Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg 

Maßnahmenbericht Oberer Neckar (Tübingen) – Anhang II 
 

Anhang II - 21 

f) Maßnahme der unteren Baurechtsbehörden (siehe Kapitel 5.10 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R20 Information 

und Auflagen 

im Rahmen 

der Bauge-

nehmigung 

Information über Risiken bzw. Auflagen bei 

Baugenehmigungen für Neu- und Umbauten 

(z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied-

lungen) zur Sicherstellung einer hochwas-

serangepassten Bauweise. Soweit eine 

hochwasserangepasste Bauweise nicht 

möglich ist, können Auflagen hinsichtlich der 

Nutzungsintensität erforderlich werden. 

Fortlaufend - Kein zusätzlicher Hand-

lungsbedarf 

Zukünftig Integration der Maßnahme L6 

Erarbeitung bzw. Aktualisierung von Leit-

fäden und Fortbildungen zur hochwasser-

gerechten Bauweise. 

Landratsamt Böblingen, 

Untere Baurechtsbehör-

de 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U, 

K, W 

R20 Information 

und Auflagen 

im Rahmen 

der Bauge-

nehmigung 

Information über Risiken bzw. Auflagen bei 

Baugenehmigungen für Neu- und Umbauten 

(z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied-

lungen) zur Sicherstellung einer hochwas-

serangepassten Bauweise. Soweit eine 

hochwasserangepasste Bauweise nicht 

möglich ist, können Auflagen hinsichtlich der 

Nutzungsintensität erforderlich werden. 

Fortlaufend - Kein zusätzlicher Hand-

lungsbedarf 

Zukünftig Integration der Maßnahme L6 

Erarbeitung bzw. Aktualisierung von Leit-

fäden und Fortbildungen zur hochwasser-

gerechten Bauweise. 

Landratsamt Esslingen, 

Untere Baurechtsbehör-

de 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U, 

K, W 

R20 Information 

und Auflagen 

im Rahmen 

der Bauge-

nehmigung 

Information über Risiken bzw. Auflagen bei 

Baugenehmigungen für Neu- und Umbauten 

(z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied-

lungen) zur Sicherstellung einer hochwas-

serangepassten Bauweise. Soweit eine 

hochwasserangepasste Bauweise nicht 

möglich ist, können Auflagen hinsichtlich der 

Nutzungsintensität erforderlich werden. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher Handlungs-

bedarf 

Zukünftig Integration der Maßnahme L6 

Erarbeitung bzw. Aktualisierung von Leit-

fäden und Fortbildungen zur hochwasser-

gerechten Bauweise. 

Landratsamt Reutlingen, 

Untere Baurechtsbehör-

de 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U, 

K, W 

R20 Information 

und Auflagen 

Information über Risiken bzw. Auflagen bei 

Baugenehmigungen für Neu- und Umbauten 

Fortlaufend - kein zusätzlicher Handlungs- Landratsamt Tübingen, 

Untere Baurechtsbehör-

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

M, U, 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

im Rahmen 

der Bauge-

nehmigung 

(z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied-

lungen) zur Sicherstellung einer hochwas-

serangepassten Bauweise. Soweit eine 

hochwasserangepasste Bauweise nicht 

möglich ist, können Auflagen hinsichtlich der 

Nutzungsintensität erforderlich werden. 

bedarf 

Zukünftig Integration der Maßnahme L6 

Erarbeitung bzw. Aktualisierung von Leit-

fäden und Fortbildungen zur hochwasser-

gerechten Bauweise. 

de rung bestehender 

Risiken 

lungsbedarf  K, W 

R20 Information 

und Auflagen 

im Rahmen 

der Bauge-

nehmigung 

Information über Risiken bzw. Auflagen bei 

Baugenehmigungen für Neu- und Umbauten 

(z.B. Nachverdichtung in bestehenden Sied-

lungen) zur Sicherstellung einer hochwas-

serangepassten Bauweise. Soweit eine 

hochwasserangepasste Bauweise nicht 

möglich ist, können Auflagen hinsichtlich der 

Nutzungsintensität erforderlich werden. 

Fortlaufend - kein zusätzlicher Handlungs-

bedarf 

Zukünftig Integration der Maßnahme L6 

Erarbeitung bzw. Aktualisierung von Leit-

fäden und Fortbildungen zur hochwasser-

gerechten Bauweise. 

Landratsamt Zollernalb-

kreis, Untere Baurechts-

behörde 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U, 

K, W 
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Anhang II - 23 

g) Maßnahmen der unteren Wasserbehörden (siehe Kapitel 5.11 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R21 Rechtliche 

Sicherung von 

Flächen als 

Überschwem-

schwem-

mungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von Flächen als Über-

schwemmungsgebiete mit Nutzungsrestrikti-

onen einschließlich Beschränkung der Sied-

lungstätigkeit (Festsetzung bzw. Auslegung 

der fachtechnischen Abgrenzung der HQ100 

Linie) zur Vermeidung neuer Risiken, zur 

Sicherung von Retentionsflächen und zur 

Erreichung einer hochwassergerechten 

Landbewirtschaftung (abflussverschärfender 

Veränderungen, Grünlandumbruch usw.) 

einschließlich ggf. erforderlicher spezieller 

Nutzungsbeschränkungen (§79 WG) 

Öffentliche Auslegung der Gefahrenkarten 

nach Fertigstellung der HWGK. 

Landratsamt Böblingen, 

Untere Wasserbehörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 

R21 Rechtliche 

Sicherung von 

Flächen als 

Überschwem-

schwem-

mungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von Flächen als Über-

schwemmungsgebiete mit Nutzungsrestrikti-

onen einschließlich Beschränkung der Sied-

lungstätigkeit (Festsetzung bzw. Auslegung 

der fachtechnischen Abgrenzung der HQ100 

Linie) zur Vermeidung neuer Risiken, zur 

Sicherung von Retentionsflächen und zur 

Erreichung einer hochwassergerechten 

Landbewirtschaftung (abflussverschärfender 

Veränderungen, Grünlandumbruch usw.) 

einschließlich ggf. erforderlicher spezieller 

Nutzungsbeschränkungen (§79 WG) 

Öffentliche Auslegung der Gefahrenkarten 

nach Fertigstellung der HWGK. 

Landratsamt Esslingen, 

Untere Wasserbehörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 

R21 Rechtliche 

Sicherung von 

Flächen als 

Rechtliche Sicherung von Flächen als Über-

schwemmungsgebiete mit Nutzungsrestrikti-

onen einschließlich Beschränkung der Sied-

Öffentliche Auslegung der Gefahrenkarten 

nach Fertigstellung der HWGK. 

Landratsamt Freuden-

stadt, Untere Wasser-

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

Überschwem-

schwem-

mungsgebiet 

lungstätigkeit (Festsetzung bzw. Auslegung 

der fachtechnischen Abgrenzung der HQ100 

Linie) zur Vermeidung neuer Risiken, zur 

Sicherung von Retentionsflächen und zur 

Erreichung einer hochwassergerechten 

Landbewirtschaftung (abflussverschärfender 

Veränderungen, Grünlandumbruch usw.) 

einschließlich ggf. erforderlicher spezieller 

Nutzungsbeschränkungen (§79 WG) 

behörden Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

R21 Rechtliche 

Sicherung von 

Flächen als 

Überschwem-

schwem-

mungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von Flächen als Über-

schwemmungsgebiete mit Nutzungsrestrikti-

onen einschließlich Beschränkung der Sied-

lungstätigkeit (Festsetzung bzw. Auslegung 

der fachtechnischen Abgrenzung der HQ100 

Linie) zur Vermeidung neuer Risiken, zur 

Sicherung von Retentionsflächen und zur 

Erreichung einer hochwassergerechten 

Landbewirtschaftung (abflussverschärfender 

Veränderungen, Grünlandumbruch usw.) 

einschließlich ggf. erforderlicher spezieller 

Nutzungsbeschränkungen (§79 WG) 

Öffentliche Auslegung der Gefahrenkarten 

nach Fertigstellung der HWGK. 

Landratsamt Reutlingen, 

Untere Wasserbehörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 

R21 Rechtliche 

Sicherung von 

Flächen als 

Überschwem-

schwem-

mungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von Flächen als Über-

schwemmungsgebiete mit Nutzungsrestrikti-

onen einschließlich Beschränkung der Sied-

lungstätigkeit (Festsetzung bzw. Auslegung 

der fachtechnischen Abgrenzung der HQ100 

Linie) zur Vermeidung neuer Risiken, zur 

Sicherung von Retentionsflächen und zur 

Erreichung einer hochwassergerechten 

Öffentliche Auslegung der Gefahrenkarten 

nach Fertigstellung der HWGK. 

Landratsamt Tübingen, 

Untere Wasserbehörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

Landbewirtschaftung (abflussverschärfender 

Veränderungen, Grünlandumbruch usw.) 

einschließlich ggf. erforderlicher spezieller 

Nutzungsbeschränkungen (§79 WG) 

R21 Rechtliche 

Sicherung von 

Flächen als 

Überschwem-

schwem-

mungsgebiet 

Rechtliche Sicherung von Flächen als Über-

schwemmungsgebiete mit Nutzungsrestrikti-

onen einschließlich Beschränkung der Sied-

lungstätigkeit (Festsetzung bzw. Auslegung 

der fachtechnischen Abgrenzung der HQ100 

Linie) zur Vermeidung neuer Risiken, zur 

Sicherung von Retentionsflächen und zur 

Erreichung einer hochwassergerechten 

Landbewirtschaftung (abflussverschärfender 

Veränderungen, Grünlandumbruch usw.) 

einschließlich ggf. erforderlicher spezieller 

Nutzungsbeschränkungen (§79 WG) 

Öffentliche Auslegung der Gefahrenkarten 

nach Fertigstellung der HWGK. 

Landratsamt Zollernalb-

kreis, Untere Wasserbe-

hörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen nach HW 

1 bis 2014 M, U, 

K, W 

R22 Überwachung 

VAwS / 

VAUwS (so-

weit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-

Anlagenstandorte durch Sachverstängie und 

soweit erforderlich Anordnung von Maß-

nahmen auf Basis der jeweils aktuellen 

Gefahrenkarten Beachten der jeweils aktuel-

len Hochwassergefahrenkarten bei Geneh-

migungen von Anlagen Beratung und Infor-

mation insbesondere hinsichtlich hochwas-

serangepasster Bauweise und Ersatz was-

sergefährdender Stoffe  

Fortlaufend - Kein zusätzlicher Hand-

lungsbedarf 

Gegebenenfalls Änderung der Information 

bzw. Überwachung auf Basis der HWGK. 

Landratsamt Böblingen, 

Untere Wasserbehörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

U 

R22 Überwachung 

VAwS / 

Überprüfung bestehender VAwS-

Anlagenstandorte durch Sachverstängie und 

Ergänzung der allgemeinen Informationen 

über die Presse um eine systematische 

Landratsamt Esslingen, 

Untere Wasserbehörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

1 fortlaufend ab 

2014 

U 
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Anhang II - 26 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

VAUwS (so-

weit nicht R17) 

soweit erforderlich Anordnung von Maß-

nahmen auf Basis der jeweils aktuellen 

Gefahrenkarten Beachten der jeweils aktuel-

len Hochwassergefahrenkarten bei Geneh-

migungen von Anlagen Beratung und Infor-

mation insbesondere hinsichtlich hochwas-

serangepasster Bauweise und Ersatz was-

sergefährdender Stoffe  

Information der Betreiber und Überwa-

chung der VAwS-Anlagen. Umsetzung 

konkreter Maßnahmen zu Kontrollen, 

Beratungen und Anordnungen unter Be-

rücksichtigung der Hochwassergefahren-

karten. 

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

R22 Überwachung 

VAwS / 

VAUwS (so-

weit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-

Anlagenstandorte durch Sachverstängie und 

soweit erforderlich Anordnung von Maß-

nahmen auf Basis der jeweils aktuellen 

Gefahrenkarten Beachten der jeweils aktuel-

len Hochwassergefahrenkarten bei Geneh-

migungen von Anlagen Beratung und Infor-

mation insbesondere hinsichtlich hochwas-

serangepasster Bauweise und Ersatz was-

sergefährdender Stoffe  

Einführung einer systematischen Informa-

tion der Betreiber von VAwS-Anlagen, 

Überwachung der Anlagen sowie konkrete 

Maßnahmen der Kontrolle, Beratung und 

Anordnungen im Rahmen der geplanten 

Anpassung an die Hochwassergefahren-

karten. 

Landratsamt Freuden-

stadt, Untere Wasser-

behörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

U 

R22 Überwachung 

VAwS / 

VAUwS (so-

weit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-

Anlagenstandorte durch Sachverstängie und 

soweit erforderlich Anordnung von Maß-

nahmen auf Basis der jeweils aktuellen 

Gefahrenkarten Beachten der jeweils aktuel-

len Hochwassergefahrenkarten bei Geneh-

migungen von Anlagen Beratung und Infor-

mation insbesondere hinsichtlich hochwas-

serangepasster Bauweise und Ersatz was-

sergefährdender Stoffe  

Ergänzung der systematischen Information 

der Betreiber von VAwS-Anlagen um 

konkrete Maßnahmen von Kontrolle, 

Beratung bzw. Anordnungen im Zuge der 

Erstellung der Hochwassergefahrenkarten. 

Landratsamt Reutlingen, 

Untere Wasserbehörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

U 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R22 Überwachung 

VAwS / 

VAUwS (so-

weit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-

Anlagenstandorte durch Sachverstängie und 

soweit erforderlich Anordnung von Maß-

nahmen auf Basis der jeweils aktuellen 

Gefahrenkarten Beachten der jeweils aktuel-

len Hochwassergefahrenkarten bei Geneh-

migungen von Anlagen Beratung und Infor-

mation insbesondere hinsichtlich hochwas-

serangepasster Bauweise und Ersatz was-

sergefährdender Stoffe  

Einführung einer systematischen Informa-

tion der Betreiber von VAwS-Anlagen, 

Überwachung der Anlagen sowie konkrete 

Maßnahmen der Kontrolle, Beratung und 

Anordnungen im Rahmen der geplanten 

Anpassung an die Hochwassergefahren-

karten sowie nach Inkrafttreten der 

VAUwS. 

Landratsamt Tübingen, 

Untere Wasserbehörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

U 

R22 Überwachung 

VAwS / 

VAUwS (so-

weit nicht R17) 

Überprüfung bestehender VAwS-

Anlagenstandorte durch Sachverstängie und 

soweit erforderlich Anordnung von Maß-

nahmen auf Basis der jeweils aktuellen 

Gefahrenkarten Beachten der jeweils aktuel-

len Hochwassergefahrenkarten bei Geneh-

migungen von Anlagen Beratung und Infor-

mation insbesondere hinsichtlich hochwas-

serangepasster Bauweise und Ersatz was-

sergefährdender Stoffe  

Räumliche Erweiterung der an der Starzel 

systematischen Information der Betreiber 

von VAwS-Anlagen und Ableitung not-

wendiger konkreter Maßnahmen aus den 

Hochwassergefahrenkarten im Zuge der 

Veröffentlichung der Hochwassergefah-

renkarten an den anderen Gewässern des 

Landratsamtes. 

Landratsamt Zollernalb-

kreis, Untere Wasserbe-

hörden 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

U 
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Anhang II - 28 

h) Maßnahme der unteren Gesundheitsbehörden (siehe Kapitel 5.12 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R23 Objektspezifi-

sche Nach-

sorge EU-

Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen Badestellen 

(Badegewässerrichtlinie) nach Hochwasser-

ereignissen und Vorbereitung ggf. notwendi-

ger Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher Handlungs-

bedarf 

Systematische Nachsorge durch Bepro-

bung nach einem Hochwasserereignis an 

der EU-Badestelle Hirschauer Baggersee 

(Tübingen). 

Landratsamt Tübingen, 

Untere Gesundheitsbe-

hörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

3 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U 

R23 Objektspezifi-

sche Nach-

sorge EU-

Badestellen 

Beprobung von ausgewiesenen Badestellen 

(Badegewässerrichtlinie) nach Hochwasser-

ereignissen und Vorbereitung ggf. notwendi-

ger Maßnahmen 

Fortlaufend - kein zusätzlicher Handlungs-

bedarf 

Systematische Nachsorge durch Bepro-

bung nach einem Hochwasserereignis an 

der EU-Badestelle Kirchentellinsfurter 

Baggersee (Kirchentellinsfurt). 

Landratsamt Tübingen, 

Untere Gesundheitsbe-

hörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

3 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U 
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Anhang II - 29 

i) Maßnahmen der unteren Katastrophenschutzbehörden (siehe Kapitel 5.13 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R03 Einführung 

FLIWAS 

Einführung des Flutinformations- und -

warnsystems FLIWAS zur internetbasierten 

Unterstützung der Alarm- und Einsatzpla-

nung 

Prüfung der Einführung von FLIWAS  in 

Abhängigkeit der Einführung bei Städten 

und Gemeinden. 

Landratsamt Tübingen, 

Untere Katastrophen-

schutzbehörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

während HW, 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

2 bis 2016 M, U, 

K, W 

R03 Einführung 

FLIWAS 

Einführung des Flutinformations- und -

warnsystems FLIWAS zur internetbasierten 

Unterstützung der Alarm- und Einsatzpla-

nung 

Prüfung der Einführung von FLIWAS . Landratsamt Zollernalb-

kreis, Untere Katastro-

phenschutzbehörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

während HW, 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

2 bis 2016 M, U, 

K, W 

R24 Koordination 

der Alarm- und 

Einsatzpla-

nungen 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne untereinander sowie mit den 

übergeordneten Alarm- und Einsatzpläne 

der unteren Katastrophenschutzbehörden 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne auf Basis der HWGK. 

Landratsamt Böblingen, 

Untere Katastrophen-

schutzbehörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

während HW, 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2016 

M, U, 

K, W 

R24 Koordination 

der Alarm- und 

Einsatzpla-

nungen 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne untereinander sowie mit den 

übergeordneten Alarm- und Einsatzpläne 

der unteren Katastrophenschutzbehörden 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne auf Basis der HWGK. 

Landratsamt Esslingen, 

Untere Katastrophen-

schutzbehörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

während HW, 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2016 

M, U, 

K, W 
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Anhang II - 30 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R24 Koordination 

der Alarm- und 

Einsatzpla-

nungen 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne untereinander sowie mit den 

übergeordneten Alarm- und Einsatzpläne 

der unteren Katastrophenschutzbehörden 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne auf Basis der HWGK. 

Landratsamt Freuden-

stadt, Untere Katastro-

phenschutzbehörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

während HW, 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2016 

M, U, 

K, W 

R24 Koordination 

der Alarm- und 

Einsatzpla-

nungen 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne untereinander sowie mit den 

übergeordneten Alarm- und Einsatzpläne 

der unteren Katastrophenschutzbehörden 

Berücksichtigung der HWGK bei der Fort-

führung der Koordination der kommunalen 

Alarm- und Einsatzpläne. 

Landratsamt Reutlingen, 

Untere Katastrophen-

schutzbehörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

während HW, 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

M, U, 

K, W 

R24 Koordination 

der Alarm- und 

Einsatzpla-

nungen 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne untereinander sowie mit den 

übergeordneten Alarm- und Einsatzpläne 

der unteren Katastrophenschutzbehörden 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne nach deren Überarbei-

tung/Aufstellung auf Basis der HWGK. 

Landratsamt Tübingen, 

Untere Katastrophen-

schutzbehörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

während HW, 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

M, U, 

K, W 

R24 Koordination 

der Alarm- und 

Einsatzpla-

nungen 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne untereinander sowie mit den 

übergeordneten Alarm- und Einsatzpläne 

der unteren Katastrophenschutzbehörden 

Koordination der kommunalen Alarm- und 

Einsatzpläne auf Basis der HWGK. 

Landratsamt Zollernalb-

kreis, Untere Katastro-

phenschutzbehörde 

Verringerung 

negativer Folgen 

während HW, 

Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

M, U, 

K, W 
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Anhang II - 31 

j) Maßnahme der Regionalverbände (siehe Kapitel 5.14 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R25 Änderung des 

Regionalplans 

/ Landschafts-

rahmenplans 

zur Integration 

des vorbeu-

genden 

Hochwasser-

schutzes 

Integration des vorbeugenden Hochwasser-

schutzes bei der Fortschreibung der Regio-

nalpläne durch:  (A) die Aufnahme von 

Grundsätzen und Zielen zum vorbeugenden 

Hochwasserschutz (B) die Festlegung von 

Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den 

vorbeugenden Hochwasserschutz (C) die 

Nachrichtliche Übernahme von Flächen für 

überörtlich bedeutsame Hochwasser-

schutzmaßnahmen aus der wasserwirt-

schaftlichen Planung  in Anwendung der 

Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien 

zur Schadensminderung in BW"  Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der 

Fläche und an den Gewässern bei der Fort-

schreibung der Landschaftsrahmenpläne  

Im Rahmen der nächsten Fortschreibung 

des Regionalplans/des Landschaftsrah-

menplans: 

Umsetzung der Leitlinie "Hochwasserge-

fahr und Strategien zur Schadensminde-

rung in Baden-Württemberg". 

Regionalverband 

Nordschwarzwald 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

1 bis 2023 M, U, 

K, W 

R25 Änderung des 

Regionalplans 

/ Landschafts-

rahmenplans 

zur Integration 

des vorbeu-

genden 

Hochwasser-

schutzes 

Integration des vorbeugenden Hochwasser-

schutzes bei der Fortschreibung der Regio-

nalpläne durch:  (A) die Aufnahme von 

Grundsätzen und Zielen zum vorbeugenden 

Hochwasserschutz (B) die Festlegung von 

Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den 

vorbeugenden Hochwasserschutz (C) die 

Nachrichtliche Übernahme von Flächen für 

überörtlich bedeutsame Hochwasser-

schutzmaßnahmen aus der wasserwirt-

schaftlichen Planung  in Anwendung der 

Leitlinie "Hochwassergefahr und Strategien 

Umsetzung der Leitlinie „Hochwasserge-

fahr und Strategien zur Schadensminde-

rung in Baden-Württemberg“ sobald die 

Hochwassergefahrenkarten für die Region 

Stuttgart flächendeckend veröffentlicht 

sind. 

Verband Region Stutt-

gart 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken 

1 bis 2023 M, U, 

K, W 
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Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

zur Schadensminderung in BW"  Aufnahme 

des natürlichen Wasserrückhalts in der 

Fläche und an den Gewässern bei der Fort-

schreibung der Landschaftsrahmenpläne  
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Anhang II - 33 

k) Maßnahme der Betreiber bzw. Eigentümer von Kulturobjekten (siehe Kapitel 5.18 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R27 Eigenvorsorge 

Kulturgüter 

Eigenvorsorge für die relevanten Kulturgüter 

durch 

- Analyse der Hochwasserrisiken einschließ-

lich notwendiger Versorgungsinfrastruktur 

(z.B. Klimatisierung)  

- Herstellung des Objektschutzes und ggf. 

objektspezifischer Ersatz der Versorgung,  

- Objektspezifische Alarm- und Einsatzpla-

nung einschließlich Nachsorge 

Für die einzelnen Objekte ist jeweils zu 

prüfen ob eine Verknüpfung mit der kom-

munalen Krisenmanagementplanung 

(Maßnahme R2) sinnvoll bzw. erforderlich 

ist. 

Betreiber/Eigentümer Verringerung 

bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 Ab 2018 fortlau-

fend 

K 
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Anhang II - 34 

l) Maßnahme der Betreiber von IVU-Betrieben (siehe Kapitel 5.19 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R28 Überarbeitung 

von Betriebs-

anweisungen 

bzw. Erstel-

lung / Überar-

beitung von 

Konzepten für 

das Hochwas-

serrisikoma-

nagement in 

IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebsanweisungen 

bzw. Erstellung bzw. Überarbeitung von 

Konzepten für das betriebliche Hochwasser-

risikomanagement auf Grundlage der Ab-

schätzung von möglichen Umweltbelastun-

gen im Hochwasserfall anhand der Hoch-

wassergefahrenkarten, mit (A) Planung und 

Umsetzung von Maßnahmen zur Vermei-

dung von Umweltbelastungen, einschließlich 

Objektschutz, (B) Alarm- und Einsatzplänen 

und (C) Vorbereitung ggf. notwendiger 

Nachsorgemaßnahmen  

Anpassung des betrieblichen Schutzkon-

zeptes des IVU-Betriebes Rökona Textil-

werk GmbH (Schaffhausenstr. 101, Tübin-

gen) an die Hochwassergefahren- und 

risiken bzw. Neuaufstellung eines Schutz-

konzeptes. 

Die Verifizierung des Schutzkonzeptes 

durch die Gewerbeaufsicht steht noch aus. 

Betreiber IVU Betrieb 

(über Gewerbeaufsicht 

RP) 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2014 

M, U, 

K, W 

R28 Überarbeitung 

von Betriebs-

anweisungen 

bzw. Erstel-

lung / Überar-

beitung von 

Konzepten für 

das Hochwas-

serrisikoma-

nagement in 

IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebsanweisungen 

bzw. Erstellung bzw. Überarbeitung von 

Konzepten für das betriebliche Hochwasser-

risikomanagement auf Grundlage der Ab-

schätzung von möglichen Umweltbelastun-

gen im Hochwasserfall anhand der Hoch-

wassergefahrenkarten, mit (A) Planung und 

Umsetzung von Maßnahmen zur Vermei-

dung von Umweltbelastungen, einschließlich 

Objektschutz, (B) Alarm- und Einsatzplänen 

und (C) Vorbereitung ggf. notwendiger 

Nachsorgemaßnahmen  

Anpassung des betrieblichen Schutzkon-

zeptes des IVU-Betriebes Seeger GmbH & 

Co. (Werastrasse 27, Balingen) an die 

Hochwassergefahren- und risiken bzw. 

Neuaufstellung eines Schutzkonzeptes. 

Die Verifizierung des Schutzkonzeptes 

durch die Gewerbeaufsicht steht noch aus. 

Betreiber IVU Betrieb 

(über Gewerbeaufsicht 

RP) 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

M, U, 

K, W 

R28 Überarbeitung 

von Betriebs-

anweisungen 

Überarbeitung von Betriebsanweisungen 

bzw. Erstellung bzw. Überarbeitung von 

Konzepten für das betriebliche Hochwasser-

Anpassung des betrieblichen Schutzkon-

zeptes des IVU-Betriebes ENZIAN-

Seifenfabrik (Ulmer Straße 2, Metzingen) 

Betreiber IVU Betrieb 

(über Gewerbeaufsicht 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

1 fortlaufend ab 

2015 

M, U, 

K, W 
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Anhang II - 35 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

bzw. Erstel-

lung / Überar-

beitung von 

Konzepten für 

das Hochwas-

serrisikoma-

nagement in 

IVU-Betrieben 

risikomanagement auf Grundlage der Ab-

schätzung von möglichen Umweltbelastun-

gen im Hochwasserfall anhand der Hoch-

wassergefahrenkarten, mit (A) Planung und 

Umsetzung von Maßnahmen zur Vermei-

dung von Umweltbelastungen, einschließlich 

Objektschutz, (B) Alarm- und Einsatzplänen 

und (C) Vorbereitung ggf. notwendiger 

Nachsorgemaßnahmen  

an die Hochwassergefahren- und risiken 

bzw. Neuaufstellung eines Schutzkonzep-

tes. 

Die Verifizierung des Schutzkonzeptes 

durch die Gewerbeaufsicht steht noch aus. 

RP) Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

R28 Überarbeitung 

von Betriebs-

anweisungen 

bzw. Erstel-

lung / Überar-

beitung von 

Konzepten für 

das Hochwas-

serrisikoma-

nagement in 

IVU-Betrieben 

Überarbeitung von Betriebsanweisungen 

bzw. Erstellung bzw. Überarbeitung von 

Konzepten für das betriebliche Hochwasser-

risikomanagement auf Grundlage der Ab-

schätzung von möglichen Umweltbelastun-

gen im Hochwasserfall anhand der Hoch-

wassergefahrenkarten, mit (A) Planung und 

Umsetzung von Maßnahmen zur Vermei-

dung von Umweltbelastungen, einschließlich 

Objektschutz, (B) Alarm- und Einsatzplänen 

und (C) Vorbereitung ggf. notwendiger 

Nachsorgemaßnahmen  

Anpassung des betrieblichen Schutzkon-

zeptes des IVU-Betriebes SIKA Deutsch-

land GmbH (Stuttgarter Straße 117, Bad 

Urach) an die Hochwassergefahren- und 

risiken bzw. Neuaufstellung eines Schutz-

konzeptes. 

Die Verifizierung des Schutzkonzeptes 

durch die Gewerbeaufsicht steht noch aus. 

Betreiber IVU Betrieb 

(über Gewerbeaufsicht 

RP) 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2014 

M, U, 

K, W 

R28 Überarbeitung 

von Betriebs-

anweisungen 

bzw. Erstel-

lung / Überar-

beitung von 

Konzepten für 

das Hochwas-

Überarbeitung von Betriebsanweisungen 

bzw. Erstellung bzw. Überarbeitung von 

Konzepten für das betriebliche Hochwasser-

risikomanagement auf Grundlage der Ab-

schätzung von möglichen Umweltbelastun-

gen im Hochwasserfall anhand der Hoch-

wassergefahrenkarten, mit (A) Planung und 

Umsetzung von Maßnahmen zur Vermei-

Fortlaufend - Kein zusätzlicher Hand-

lungsbedarf für den IVU-Betrieb Albon 

Chemie, Metzingen. 

Betreiber IVU Betrieb 

(über Gewerbeaufsicht 

RP) 

Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

1 fortlaufend - kein 

zusätzlicher Hand-

lungsbedarf  

M, U, 

K, W 
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Anhang II - 36 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

serrisikoma-

nagement in 

IVU-Betrieben 

dung von Umweltbelastungen, einschließlich 

Objektschutz, (B) Alarm- und Einsatzplänen 

und (C) Vorbereitung ggf. notwendiger 

Nachsorgemaßnahmen  

nach HW 
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Anhang II - 37 

m) Maßnahme der Wirtschaftsunternehmen (siehe Kapitel 5.20 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R29 Eigenvorsorge 

Wirtschaftsun-

ternehmen 

Analyse der objektspezifischen Hochwasser-

risiken einschließlich notwendiger Ver- und 

Entsorgungsinfrastruktur hinsichtlich mögli-

cher wirtschaftlicher Schäden (u.a. Gebäu-

de, Produktionsstätten, Rohstoffe) und 

Folgeschäden (u.a. Produktionsausfall, 

Umweltschäden),  Objektschutz und ggf. 

objektspezifischer Ersatzes der Ver- und 

Entsorgung,  Objektspezifische Alarm- und 

Einsatzplanung einschließlich Nachsorge 

Abschluss von Versicherungen/Bildung von 

Rücklagen zur Abdeckung des Restrisikos  

Die Eigenvorsorge wird durch die Informa-

tion der Kommunen (R1) und das Krisen-

management (R2) unterstützt. 

Wirtschaftsunternehmen Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken,  Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

M, U, 

K, W 
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Anhang II - 38 

n) Maßnahme der Bürgerinnen und Bürger (siehe Kapitel 5.21 Maßnahmenbericht) 

Nr. Maßnahme Erläuterung der Maßnahme Hinweise zur Umsetzung 
Umsetzung  
durch 

Oberziele 

P
ri

o
ri

tä
t 

U
m

s
e
tz

u
n

g
 b

is
 

S
c
h

u
tz

g
ü

te
r 

R30 Eigenvorsorge 

Bürgerinnen 

und Bürger 

Objektschutz und angepasste Nutzung von 

Gebäuden und Grundstücken Private Not-

fallplanung für den Hochwasserfall ein-

schließlich Nachsorge Abschluss von Versi-

cherungen/Bildung von Rücklagen zur Ab-

deckung des Restrisikos  

Die Eigenvorsorge wird durch die Informa-

tion der Kommunen (R1) und das Krisen-

management (R2) unterstützt. 

Bürger und Bürgerin Vermeidung neuer 

Risiken, Verringe-

rung bestehender 

Risiken, Verringe-

rung negativer 

Folgen während 

HW, Verringerung 

negativer Folgen 

nach HW 

1 fortlaufend ab 

2015 

M, U, 

K, W 

 

 

 


